           Rede zum Gesetzesentwurf – Wahlrecht ab Geburt 

- Auf den Antrag zur Änderung des Artikel 31 Absatz 2

Vertrete ich folgende Meinung:

· Gesetzesänderung grundsätzlich sinnvoll

- Bei den vorgelegten Zahlen 

· Doch auch wenn es um die Zukunft und die Jugend geht

· Bin ich persönlich für generelles Wahlrecht ab 16 Jahren

- Weil Kinder unter 16 leicht beinflussbar + keine Interesse oder meist keine Erfahrung mit Politik 
- ( Deshalb sollten die Kinder ab 16 jahren mit über die Zukunft bestimmen)

- Deshalb meine Meinung : generelles Wahlrecht ab 16 jahren 
Thomas Gungler

